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1. Abschnitt
Einleitende Bestimmungen

§1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhaltnisse an offentlichen StraRen (&8 2). Auf
Privatstrafl3en, -wegen und -platzen ist das Gesetz nur anzuwenden, soweit es
ausdrucklich bestimmt ist. Fir Bundesfernstral3en gilt dieses Gesetz nur, soweit das
Bundesfernstralengesetz keine Regelung trifft.

§2
Begriff der Stralle

(1) StralRen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen Stral3en, Wege und Platze, die dem
offentlichen Verkehr gewidmet sind.

(2) Zu den Straf3en gehoéren:

1. der StraRenkérper; das sind insbesondere der Stral3enuntergrund, der
StralRenunterbau, der Stralenoberbau, BriickenyTunnel, Durchlasse, Graben,
Stral3enentwasserungsanlagen, Boschungen, Stitzmauern, La&rmschutzanlagen,
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Parkflachen, Griinanlagen,
Verkehrsinseln, Haltestellenbuchten.Sowie Rad- und Gehwege einschlie3lich Treppen
und Uberfahrten; Rad- und Gehwege. auch,dann, wenn sie einen eigenen
StralRenkorper besitzen; zu den Brucken, Tunnels und Stitzmauern gehéren auch
Verankerungen; bei Strafl3en auf Deichen gehoéren die dem Hochwasserschutz
dienenden Anlagen nicht zum Stral3enkorper;

2. der Luftraum Uber dem Stral3enkérper;

3. das Zubehor; das sind die Beleuchtung, die amtlichen Verkehrszeichen und
-einrichtungen sowie Verkehrsanlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit
des Stral3enverkehrs, dem Schutz der Anlieger oder der Ordnung auf der Stral3e zu
dienen bestimmt sind, und der Bewuchs.

(3) Nebenanlagen der Stral3en sind solche Anlagen, die fur den Bau, den Betrieb oder die
Unterhaltung der Stral3en erforderlich sind, wie Strallenmeistereien, Geratehdofe,
Lagerplatze, Lager, Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen, Flachen fir die
dauernde oder befristete Lagerung von Boden.
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§3
Einteilung der Stralen

(1) Die Straf3en werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in folgende Straf3engruppen
eingeteilt:

1. Stral3en A; das sind nicht dem Anbau dienende Stral3en mit besonderer
Verkehrsbedeutung, die zusammen mit den Bundesfernstraf3en ein Ubergeordnetes
Verkehrsnetz bilden;

2. Stral3en B; das sind Stral3en, die ihrer Verkehrsbedeutung nach tberwiegend dem
Verkehr innerhalb einer Gemeinde dienen;

3. StralRen C; das sind Straf3en, die nur einem untergeordneten Verkehr dienen und
nicht in die Gruppen A und B fallen.

(2) Die Straf3en der Gruppen A und C sind in Straf3enverzeichnisse einzutragen. Das
Néahere Uber die Zustandigkeit der Behdrden, die Einrichtung und den Inhalt der
Verzeichnisse und deren Einsichtnahme regelt'der zustandige Senator (8 46 Abs. 1) durch
Rechtsverordnung.

§4
Anlieger

(1) Anlieger im Sinne dieses Gesetzes sind die Eigentiimer der Grundstticke, die an die
StralRen angrenzen. Ist an einem derartigen Grundstick ein Erbbaurecht oder ein
Nie3brauch bestellt, so ist der Erbbauberechtigte oder der Nie3braucher ebenfalls
Anlieger.

(2) Ist ein Grundstiick von derStralRe durch ein Gewasser, durch Gleisanlagen oder
andere nicht zur Stral3e gehérende Gelandestreifen getrennt, so bleibt die trennende
Flache aul3er Betracht, wenn eine Verbindung des Grundstiicks mit der Stral3e durch eine
geeignete Anlage wie eine Briicke oder eine Uberfahrt hergestellt ist oder hergestellt
werden darf.

(3) Liegt ein Grundstiick oder ein Gebaude auf einem Grundstiick an einer Stral3e, die
unterirdisch oder in einer Ebene Uber der Erdoberflache liegt, so ist der Eigentiimer oder
Erbbauberechtigte oder NieBbraucher dann Anlieger, wenn ein Anschlufd besteht oder
hergestellt wird.
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2. Abschnitt
Widmung

§5
Widmung

(1) Die Widmung fur den Gemeingebrauch (§ 15) wird durch die Stralienbaubehdrde
ausgesprochen. Dabei ist die Stral3engruppe, zu der die StralRe gehort, festzulegen.
Soweit die Widmung sich auf den verkehrlichen Gemeingebrauch bezieht, kann sie auf
einzelne Verkehrsarten sowie auf einzelne Verkehrszwecke, insbesondere den Anlieger-,
den Lade-, den "Park-and-ride" oder den 6ffentlichen Personennahverkehr beschrankt
werden.

(2) Voraussetzung fur die Widmung ist, daf3 der Trager der Stralenbaulast Eigentiimer der
der Stral3e dienenden Grundstiicke ist oder der Eigentimer und ein.sonst zur Nutzung
dinglich Berechtigter der Widmung zugestimmt haben oder der Trager der Stral3enbaulast
den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung nach § 34 oder(in_einem sonstigen gesetzlich
geregelten Verfahren erlangt hat.

(3) Die Widmung ist durch ortstibliche Bekanntmachungr6ffentlich bekanntzugeben.

(4) Wird eine StralRe verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergénzt, so gilt der
neue Stral3enteil durch die Verkehrstibergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen
des Absatzes 2 vorliegen.

(5) Durch privatrechtliche Verfigungen.oder durch Verfigungen im Wege der
Zwangsvollstreckung tUber die/der Stral3e dienenden Grundstiicke oder Rechte an ihnen
wird die Widmung nicht beruhrt.

(6) StralRen, die, ohne gewidmet zu sein, bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
dem offentlichen Verkehr dienten und diesem kraft Privatrechts nicht entzogen werden
konnen, gelten als gewidmet.

§6
Umstufung

(1) Hat sich die Verkehrsbedeutung einer Stral3e geandert, so ist sie von der
Strallenbaubehdrde in die entsprechende Stral3engruppe (8 3) umzustufen (Aufstufung,
Abstufung).

(2) Die Absicht der Umstufung ist ortsiiblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist
die Einwendungsfrist anzugeben und die Behdrde zu benennen, bei der Einwendungen
gegen die beabsichtigte Umstufung erhoben werden kénnen. Es ist darauf hinzuweisen,
dali3 verspatete Einwendungen bei der Entscheidung unbertcksichtigt bleiben kdnnen.
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(3) Gegen die Umstufung kénnen die Betroffenen innerhalb eines Monats nach der
Bekanntmachung der Absicht der Umstufung schriftlich oder zur Niederschrift bei einer in
der Bekanntmachung zu benennenden Behorde Einwendungen erheben.

(4) Die Umstufung ist durch ortstibliche Bekanntmachung 6ffentlich bekanntzugeben.
Daruber hinaus sollen die Betroffenen, die Einwendungen erhoben haben, von der
Umstufung und der Behandlung ihrer Einwendungen unterrichtet werden.

§7
Entwidmung

(1) Hat eine Stral3e keine Verkehrsbedeutung mehr oder liegt ein éffentliches Interesse an
ihrer Aufhebung vor, kann sie von der StraRenbaubehoérde entwidmet werden. Die
Entwidmung kann auf bestimmte Verkehrsarten und Verkehrszwecke beschrankt werden.
Eine Entwidmung entfallt fir solche Stral3en, deren Aufhebung. Gegenstand eines
Planfeststellungsverfahrens ist. Soweit Straf3en in einem Bebauungsplan nach dem
Bundesbaugesetz nicht mehr als Verkehrsflachen festgesetzt sind, beschrankt sich das
Entwidmungsverfahren nach Absatz 2 auf die Festsetzung.des Zeitpunktes der
Entwidmung.

(2) 8 6 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Von der Bekanntmachung der Absichtider Entwidmung (8§ 6 Abs. 2) kann abgesehen
werden, wenn Teilstrecken unwesentlicher. Bedeutung entwidmet werden sollen.

(4) Wird im Zusammenhang miteiner Ma3nahme nach § 5 Abs. 4 ein Teil einer Stral3e
dem Verkehr auf Dauer entzogen, so gilt dieser Stral3enteil durch die Sperrung als
entwidmet.

(5) Mit der Entwidmung einer Stralde entfallen der Gemeingebrauch (& 15) und die
Sondernutzungen (88 17;.13).

§8

Anspriiche des Anliegers bei Bau, Anderung,
Umstufung oder Entwidmung von Straen

(1) Einem Anlieger steht ein Recht auf Fortbestand der Stral3e nicht zu.

(2) Bei Anderung (z. B. Hoher-, Tieferlegung oder Verbreiterung) einer StraRe hat der
Anlieger Anspruch auf eine angemessene Entschadigung fur die aufgrund der Anderung
an seinem Grundstiick und den baulichen Anlagen erforderlichen Malinahmen.

(3) Wird durch den Bau, die Anderung, Umstufung oder Entwidmung einer StralRe einem
Anlieger der rechtmafiige Zugang oder der Zutritt von Licht und Luft zu seinem Grundstiick
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auf Dauer entzogen oder wesentlich beschrankt, so hat der Trager der Stral3enbaulast
einen angemessenen Ersatz zu schaffen oder, falls die Herstellung des Ersatzes nicht
oder nur mit unverhaltnismanigen Aufwendungen mdaglich wére, eine angemessene
Entschadigung in Geld zu leisten. Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht nicht, wenn das
Grundstuck eine anderweitige ausreichende Verbindung zu dem o6ffentlichen Stra3ennetz
besitz oder wenn die Zufahrt oder der Zugang auf einer widerruflichen Erlaubnis beruht.

3. Abschnitt
StraBenbau und -unterhaltung

§9
Hoheitsverwaltung

Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Uberwachung und Erhaltung der
Verkehrssicherheit der Stral3en zusammenhangenden Aufgaben abliegen den
Bediensteten der damit befal3ten Korperschaften und Behorden als Amtspflichten in
Auslibung hoheitlicher Verwaltung.

§10
StraRenbaulast

(1) Die Straf3enbaulast umfal3t alle mit dem Bau und.der Unterhaltung der Stral3en
zusammenhangenden Aufgaben. Die Tragerder Stralenbaulast haben nach ihrer
Leistungsfahigkeit die Stral3en so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder zu
verbessern, dal3 sie dem regelmafigen Verkehrsbedurfnis geniigen. Soweit sie hierzu
auRRerstande sind, haben sie die zustandige Stral3enverkehrsbehdrde zu unterrichten.

(2) Bei StraRen auf Deichen umfafRt'die StralRenbaulast auch die Pflicht zur Beseitigung
von Schaden am Deichkoérper, die'durch Benutzung der Stral3e entstehen, sowie die
Wiederherstellung der Stral3e, falls.eine Veranderung des Deichkdrpers aus Griinden der
Deichverteidigung oder der Landessicherung erforderlich ist. Die nach Deichrecht
zustandige Behorde kann aus.Grtinden der Deichverteidigung oder der Landessicherung
verlangen, dal3 der Trager der Stralenbaulast die zur Unterhaltung der StralRe
notwendigen Arbeiten gegen Erstattung der Kosten dem Trager der Deicherhaltung
ubertragt.

(3) Veranderungen am Stral3enkorper durfen nur vom Trager der Strafenbaulast oder mit
Erlaubnis der Stralienbaubehdrde vorgenommen werden.

§11
Trager der StraBenbaulast

(1) Trager der StrafRenbaulast fur die Stral3en A, B und C ist unbeschadet des § 45 die
Gemeinde, soweit nicht die Straldenbaulast oder eine sonstige Verpflichtung zur

Seite 7 von 33



Herstellung oder Unterhaltung von Stral3en oder Stral3enteilen nach anderen gesetzlichen
Vorschriften Dritten auferlegt oder von diesen in 6ffentlich-rechtlich wirksamer Weise
ubernommen worden ist.

(2) Burgerlich-rechtliche Vereinbarungen uber die Erfullung der Aufgaben aus der
Stral3enbaulast lassen diese unberihrt.

§12
Bautechnische Sicherheit

Die Trager der StralRenbaulast haben dafir einzustehen, dafd ihre Bauwerke technisch
allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung geniigen.

§13
Kreuzungen mit Gewéassern

(1) Werden StralR3en neu angelegt oder gedndert und missen dazu Kreuzungen mit
Gewassern (Bricken oder Unterfiihrungen) hergestellt.oder bestehende Kreuzungen
geandert werden, so hat der Trager der Stral3enbaulast die.dadurch entstehenden Kosten
zu tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so auszufilhren,dafd unter Berticksichtigung der
ubersehbaren Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse der Wasserabfluf3 nicht
nachteilig beeinfluf3t wird.

(2) Werden Gewasser ausgebaut und werden.dazu Kreuzungen mit StraRen hergestellt
oder bestehende Kreuzungen geandert, so hat der Trager des Ausbauvorhabens die
dadurch entstehenden Kosten zu.tragen. Wird eine neue Kreuzung erforderlich, weil ein
Gewasser hergestellt wird, so/ist die.ibersehbare Verkehrsentwicklung auf der StralRe zu
beriicksichtigen. Wird die Herstellung oder Anderung einer Kreuzung erforderlich, weil das
Gewasser wesentlich umgestaltet wird, so sind die gegenwartigen Verkehrsbedirfnisse zu
beriicksichtigen. Verlangt.der Trager der StraBenbaulast weitergehende Anderungen, so
hat er die Mehrkosten hierfur zu tragen.

(3) Wird eine Stral3e neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewdasser hergestellt oder aus
anderen als stralRenbaulichen Griinden wesentlich umgestaltet, so dal® eine neue
Kreuzung entsteht, so haben der Trager der StralRenbaulast und der Unternehmer des
Gewasserausbaus die Kosten der Kreuzung je zur Halfte zu tragen.

8§14
Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewassern

(1) Der Trager der StralRenbaulast hat die Kreuzungsanlagen von StralRen und Gewassern
auf seine Kosten zu unterhalten, soweit nichts anderes vereinbart oder durch
Planfeststellung bestimmt wird.
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(2) Wird im Falle des § 13 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, hat der Trager des
Ausbauvorhabens die Mehrkosten fir die Unterhaltung und den Betrieb der
Kreuzungsanlage zu erstatten oder abzulésen. Ersparte Unterhaltungskosten fur den
Fortfall vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen.

4. Abschnitt
StraBenbenutzung

§15
Gemeingebrauch

(1) Der Gebrauch der Stral3e ist jedermann im Rahmen der Widmung und der
Verkehrsvorschriften gestattet (Gemeingebrauch).

(2) Auf die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs besteht kein Rechtsanspruch.

§16
Beschrankungen des Gemeingebrauchs

Der Gemeingebrauch kann durch die Stral3enbaubehdrde voribergehend beschrankt
werden, soweit dies wegen der Vorbereitung und Ausfiihrung von Arbeiten in oder an der
Stral3e oder zur Verhitung von aul3erordentlichen Schaden an der Stral3e, die durch deren
baulichen Zustand bedingt sind, notwendig_ist. 8 45 der StralRenverkehrsordnung vom 16.
November 1970 (BGBI. | S. 1565) bleibt unberihrt. Die Beschrankungen sind in einer den
Verkehrsbedirfnissen entsprechenden Weise nach den Vorschriften der
Stral3enverkehrsordnung kenntlich zu machen. Die Gemeinden, welche die StralRe
berthrt, sind von wesentlichenBeschrankungen zu unterrichten.

8§17
Uberfahrten

(1) StraRenflachen, die nicht dazu bestimmt sind, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr
aufzunehmen, durfen mit Fahrzeugen nur mit Erlaubnis der StralRenbaubehdrde auf einer
Uberfahrt benutzt werden. Antragsberechtigt ist der Anlieger sowie der Eigentiimer, der
Erbbauberechtigte, NieRBbraucher eines der Stralde benachbarten Grundsticks, das
ausschlief3lich durch einen befahrbaren, 6ffentlich-rechtlich gesicherten Zugang tber ein
Anliegergrundstiick mit der Stral3e verbunden ist. Die Erlaubnis darf nur versagt werden,
wenn die Benutzung der Uberfahrt den Gemeingebrauch erheblich beeintrachtigen wiirde;
sie kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. In der Erlaubnis wird die
Lage der Uberfahrt und die Art ihrer Ausfiihrung nach den Anforderungen des Verkehrs
bestimmt.

(2) Die Erlaubnis kann widerrufen oder geandert werden, wenn die Verkehrsverhéaltnisse
oder der Zustand der StraRe es erfordern oder ein Bediirfnis fir die Uberfahrt nicht mehr
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besteht. Eine Anderung ist auch zulassig, wenn die Art der Benutzung durch den
Erlaubnisnehmer diese notwendig macht.

(3) Die Uberfahrt wird von dem Tréager der Straenbaulast hergestellt, unterhalten und
beseitigt. Die Kosten der Herstellung und die Kosten der Anderung oder Beseitigung, die
infolge der Benutzung oder durch den Wegfall des Bedurfnisses notwendig wird, tragt der
Erlaubnisnehmer. Im tbrigen werden die Kosten vom Trager der StralRenbaulast getragen.

(4) Wird die Uberfahrt beseitigt, so ist der ordnungsmaRige StraRenzustand auf Kosten
des Erlaubnisnehmers herzustellen.

§18
Sondernutzungen

(1) Der Gebrauch der Stral3e tber den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf
der Erlaubnis.

(2) Keine Sondernutzung stellt die nichtgewerbliche Werbung durch das Tragen von
Plakaten, das Verteilen von Handzetteln oder Werbemitteln und durch den Handverkauf
von Zeitungen dar. Das gilt nicht fir solche Gebieteyin'denen die Ausiibung der in Satz 1
genannten Tatigkeiten mit besonderen Gefahren verbunden ist. Die Gemeinden werden
ermachtigt, Gebiete im Sinne von Satz 2 durch Ortsgesetze festzulegen.

(3) Fur Sondernutzungen, die zugleich einer Baugenehmigung nach der Bremischen
Landesbauordnung oder einer Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung nach der
Stral3enverkehrs-Ordnung bedirfen, gilt die Erlaubnis nach Absatz 1 mit der
Baugenehmigung, Erlaubnis ader Ausnahmegenehmigung als erteilt. Die Absétze 4 bis 10
gelten entsprechend. Ist ein wesentlicher Bestandteil eines Gebaudes auf einem
Anliegergrundstiick Gegenstand der Sondernutzung, darf abweichend von Absatz 4 Satz 2
mit Zustimmung des Tragers.der Stral3enbaulast auf eine Befristung oder einen
Widerrufsvorbehalt verzichtet werden. Mit der Baugenehmigung, Erlaubnis oder
Ausnahmegenehmigung sind auf Anforderung des Tragers der Stral3enbaulast nach
Absatz 5 zu erstattende Kosten, Vorschiisse oder Sicherheiten festzusetzen.

(4) Uber die Erteilung einer Erlaubnis entscheidet die Ortspolizeibehorde nach
pflichtgemaliem Ermessen. Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf und kann
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie darf ferner nur erteilt werden,
wenn der Trager der Strallenbaulast zugestimmt hat. Obliegt die Unterhaltung der Stral3e
nicht dem Trager der StralRenbaulast, so ist aul3erdem der Unterhaltungspflichtige zu
héren, wenn seine Belange durch die Sondernutzung berthrt werden. Die Erlaubnis ist zu
versagen, wenn die Sondernutzung die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs oder
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stral3en- oder stadtebauliche oder andere 6ffentliche Belange beeintrachtigen wirde oder
ihr Griinde der offentlichen Sicherheit oder Ordnung entgegenstehen.

(5) Der Erlaubnisnehmer hat dem Trager der Stral3enbaulast alle Kosten zu ersetzen, die
diesem durch die Sondernutzung zusatzlich entstehen. Hierflir kbnnen angemessene
Vorschusse und Sicherheiten verlangt werden.

(6) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen Anlagen
nach den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik zu errichten
und zu unterhalten. Er hat auf Verlangen die Anlagen auf seine Kosten zu &ndern. § 10
Abs. 3 bleibt unberuhrt.

(7) Wechselt der Trager der Stral3enbaulast, so bleibt eine gemafi Absatz 1 erteilte
Erlaubnis bestehen.

(8) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Anderung oder Entwidmung der StralRe
steht dem Erlaubnisnehmer kein Ersatzanspruch gegen denTrager der Stral3enbaulast zu.

(9) Die Gemeinden werden ermachtigt, durch Ortsgesetz festzulegen, dafl3 fur bestimmte
Sondernutzungen eine Gebrauchserlaubnis nicht erteilt werden darf und daf3 fir andere
ebenfalls zu bestimmende Sondernutzungen eine Gebrauchserlaubnis als widerruflich
erteilt gilt.

(10) Die Gemeinden kénnen nach MalRgabe des Bremischen Gebuhren- und
Beitragsgesetzes fur Sondernutzungen finanzielle Ausgleiche fordern. Bei der Bemessung
der Ausgleiche soll der wirtschaftliche Wert der Sondernutzung beriicksichtigt werden.

§19
Nutzungen nach birgerlichem Recht

Die Einraumung von Rechten zur Benutzung der Stral3en richtet sich nach birgerlichem
Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeintrachtigt, wobei eine Beeintréachtigung
von nur kurzer Dauer fur Zwecke der offentlichen Versorgung aulRer Betracht bleibt.

§20
Kostentragung fiir besondere MaBnahmen an Stralen

(1) Wenn eine Stral3e wegen der Art des Gebrauchs durch einen anderen aufwendiger
hergestellt oder ausgebaut werden muf3, als es dem regelmafigen Verkehrsbedurfnis
entspricht, hat der andere dem Tréger der Stral3enbaulast die Mehrkosten fur den Bau und
die Unterhaltung zu vergiten. Hierflr kann der Trager der Stralenbaulast angemessene
Vorschisse, Sicherheiten oder Ablésungen verlangen. Liegt der Gebrauch tUberwiegend
im offentlichen Interesse, kann von einer Erstattung der Mehrkosten abgesehen werden.
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(2) Absatz 1 ist auf Haltestellenbuchten und besondere Fahrstreifen fir Kraftfahrzeuge, die
der Personenbeférderung im Linienverkehr dienen, nicht anzuwenden.

§21
Folgenbeseitigungspflicht

Wer eine nach diesem Gesetz unzuldssige Handlung vorgenommen hat, ist verpflichtet,
die Folgen dieser Handlung zu beseitigen und den ordnungsmafigen Zustand
wiederherzustellen. An seiner Stelle und auf seine Kosten handelt die Stral3enbaubehdrde,
wenn dazu in die StralRe eingegriffen oder diese instand gesetzt werden muf3.

5. Abschnitt
SchutzmafRnahmen und Duldungspflichten

§ 22
Sichtflachen

(1) Bauliche Anlagen diirfen nicht errichtet oder geandert werden, wenn dadurch bei
héhengleichen Kreuzungen von Stral3en oder von Stral3en mit schienengebundenen
Bahnen sowie mit AnschluBbahnen im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Marz'1971 (BGBI. | S. 337) die Sicht behindert
und dadurch die Verkehrssicherheit beeintrachtigt wird. Das gleiche gilt fir hdhengleiche
Einmindungen von Stral3en. 8§ 30 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Voraussetzungen des 8§ 27 Abs. 4 vorliegen.

8§23
SchutzmafRnahmen

(1) Sind zum Schutze der Stral3e varnachteiligen Einwirkungen der Natur, wie
Schneeverwehungen oder.Uberschwemmungen, Vorkehrungen oder Anlagen auf
benachbarten Grundstiicken netwendig, so haben die Grundsttickseigentimer und
-besitzer sie zu dulden. Dem Eigentimer kann gestattet werden, die Schutzmaflnahmen
im Einvernehmen mit der Stral3enbaubehérde selbst durchzufiihren. Die Kosten der
SchutzmalRnahmen hat der Trager der Stralenbaulast zu tragen oder, wenn der
Eigentiimer die SchutzmalRnahmen durchgefihrt hat, diesem zu erstatten. Wird durch die
Schutzmalnahmen die Nutzung des Grundstlckes nicht nur unerheblich beeintrachtigt,
seine Benutzung wesentlich erschwert, oder hat die Schutzmaflinahme eine wesentliche
Wertminderung des Grundstlckes zur Folge, so hat der Trager der Stral3enbaulast den
Berechtigten angemessen zu entschadigen.

(2) Werden die SchutzmalRnahmen nachtraglich notwendig, weil auf einem benachbarten
Grundstiick Anderungen eingetreten sind, so entfallt eine Entschadigungspflicht, und der
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Grundstiickseigentiimer hat die Kosten zu tragen, es sei denn, da die Anderungen durch
naturliche Ereignisse oder héhere Gewalt verursacht worden sind.

(3) Auf Grundstiicken, die der StralR3e benachbart sind, dirfen Anpflanzungen, Stapel,
Haufen und &hnliches nicht angelegt werden, soweit dadurch die Sicherheit oder
Leichtigkeit des Verkehrs beeintrachtigt wird. Wenn solche Anlagen vorhanden sind, hat
der Eigentimer sie auf Verlangen der Stralenbaubehdrde zu beseitigen. Der Trager der
Stral3enbaulast hat die durch die Beseitigung der Anlage entstehenden Kosten zu tragen,
wenn die Anlage schon beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhanden war oder die
Voraussetzungen fur ihre Beseitigung deswegen eintreten, weil die Stral3e neu angelegt
oder geandert worden ist. Die Vorschriften des Naturschutzrechts bleiben unberthrt.

§24
Bdschungen und Verankerungen

(1) Der Trager der StraRenbaulast kann vom Eigentiimer eines Grundsticks, das noch
nicht oder nur teilweise baulich genutzt wird und das nach den baurechtlichen Vorschriften
fur eine solche Nutzung bestimmt ist, verlangen, daR zur Uberbriickung eines
Hohenunterschiedes zwischen der Stral3e und dem Grundstiick auf dem Grundsttick eine
Bdschung aufgenommen wird.

(2) Ist fur die Standsicherheit einer Briicke oder einer Stitzmauer die Herstellung von
unterirdischen Verankerungen auf3erhalb des Stral3enkérpers erforderlich, so haben die
Eigenttiimer, in deren Grundsticken diese Verankerungen hergestellt werden mussen, die
MalRnahme zu dulden.

(3) Wird durch eine Malinahme nach Absatz 1 oder 2 die Nutzung eines Grundsttickes
nicht nur unerheblich beeintrachtigt, seine Benutzung wesentlich erschwert, oder hat die
Malinahme eine wesentliche Wertminderung des Grundstickes zur Folge, so ist der
Betroffene vom Trager der Straf3enbaulast angemessen zu entschadigen. Im Falle des
Absatzes 1 kann der Eigentiimer statt einer Geldentschadigung verlangen, dal3 der Trager
der Stral3enbaulast den/als Boschung dienenden Grundsticksteil Gbernimmt.

§25
Umleitungen

(1) Wird der Verkehr auf einer Stral3e nach § 16 dieses Gesetzes oder nach § 45 Abs. 2
der Straflsenverkehrsordnung vom 16. November 1970 (BGBI. | S. 1565) vorubergehend
beschrankt, so sind die Trager der Strallenbaulast anderer Stral3en verpflichtet, die
Umleitung des Verkehrs auf ihre Stral3e zu dulden.
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(2) Der Trager der Stral3enbaulast hat auf seine Kosten die Mal3hahmen durchzufuhren,
die notwendig sind, um die Umleitungsstrecke fur die Aufnahme des zusétzlichen Verkehrs
verkehrssicher zu machen und in diesem Zustand zu erhalten. Ist die Umleitung
aufgehoben, so hat der Trager der Stral3enbaulast die Umleitungsstrecke unter
Berucksichtigung der friheren Zweckbestimmung in einem ordnungsgemal3en Zustand zu
ubergeben. Wenn die kinftige Unterhaltung der Umleitungsstrecke wegen der
ausgefihrten Ausbauarbeiten erheblich h6here Aufwendungen erfordert und deshalb fur
den Betroffenen eine unbillige Harte darstellen wirde, hat die Strallenbaubehdrde auf
Antrag des Betroffenen die Stral3enbaulast fir die Umleitungsstrecke auf den Trager der
Stral3enbaulast der Stral3e, auf der der Verkehr beschréankt worden ist, zu Ubertragen.

(3) MuR3 eine Umleitung wegen einer vortibergehenden Verkehrsbeschrankung nach § 16
dieses Gesetzes oder nach § 45 Abs. 2 der StraRenverkehrsordnung vom 16. November
1970 (BGBI. | S. 1565) Uber private Wege, die dem offentlichen Verkehr dienen, gefiuhrt
werden, so ist der Eigentimer auf schriftiche Anforderung der Stral3enbaubehérde zur
Duldung der Umleitung verpflichtet. Absatz 2 gilt entsprechend mit der Mal3gabe, dal die
StralRenbaubehdrde auf Antrag des Eigentimersden alten,Zustand wiederherzustellen
hat.

(4) Das Recht der Polizei, zur Aufrechterhaltung derSicherheit oder Ordnung den Verkehr
kurzfristig auf andere StralRen oder Wege umzuleiten, bleibt unberthrt. Das gleiche gilt fur
die Rechte der Stral3enverkehrsbehdrde zur Umleitung des Verkehrs.

§26
Duldungspflichten des Anliegers

(1) Anlieger haben auf ihren Grundsticken das Anbringen oder Aufstellen von
StralRennamen- und Zusatzschildern, Markzeichen, Feuer- und Polizeimeldern,
Papierkorben, Verkehrszeiehen, Lichtzeichen und Verkehrseinrichtungen, Fundamenten
und Pfosten von Schilderbricken, Halte- und Schaltvorrichtungen fir die 6ffentliche
Stral3enbeleuchtung sowie von Hinweisschildern zum 6ffentlichen Versorgungs- und
StralRennetz zu dulden.

(2) Die Absicht der Anbringung oder Aufstellung von Anlagen nach Absatz 1 ist dem
Anlieger rechtzeitig bekanntzugeben. Der Veranlasser der Malinahme hat Schaden, die
dem Anlieger durch die Anbringung, Aufstellung, Anderung, Unterhaltung oder Entfernung
der Anlagen entstehen, zu beseitigen; er kann statt dessen eine angemessene
Entschadigung leisten.

(3) Die Anlieger haben die Entwasserung der Stral3e auf ihr Grundstiick zu dulden,
solange die Herstellung und der Anschluf3 einer Anlage zur Stralenentwasserung wegen
fehlender Vorflut nicht mdglich ist oder wenn die Herstellung einer solchen Anlage im
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offentlichen Interesse unterbleiben muf3. Die Duldungspflicht besteht nicht, wenn der
Anlieger durch das von der Stral3e ablaufende Oberflachenwasser in der Nutzung seines
Grundstuckes nicht nur unwesentlich beeintrachtigt wird.

(4) Die Anlieger haben alle voriibergehenden Mal3hahmen zu dulden, die im Interesse zur
Erhaltung und Ergéanzung der auf dem StralRenkdrper befindlichen Pflanzungen auf ihren
Grundstucken erforderlich sind. 8§ 23 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Wenn Anlieger die
auf ihr Grundstiick eingedrungenen Wurzeln oder heriiberragende Aste eines
StralRenbaumes beseitigen wollen, haben sie das dem Trager der Stral3enbaulast
rechtzeitig vorher anzuzeigen. Die Vorschriften des Naturschutzrechts bleiben unberihrt.

6. Abschnitt
Besondere Vorschriften fiir StraBen A und UVP-pflichtige StralBen

§ 27
Bauverbote

(1) Hochbauten jeder Art dirfen an Strafl3en A in einer/Entfernung bis zu 20 m, jeweils vom
auRReren Rand der befestigten, fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht
errichtet werden. Anlagen der AuRenwerbungm Auf3enbereich stehen den Hochbauten
gleich. An Briucken Uber StraR3en A dirfen Anlagen der AuRenwerbung nicht angebracht
werden.

(2) Uberfahrten und Zufahrten zu Fahrbahnen.der StralRen A sind unzulassig.

(3) Die Straf3enbaubehdrde kann unbeschadet sonstiger Beschrankungen Ausnahmen
von den Vorschriften der Absatze 1 und 2 zulassen, wenn die Durchfiihrung der Verbote
im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Harte fiihren wirde und die Ausnahme
mit den 6ffentlichen Belangen verembar ist oder wenn Griinde des Wohles der
Allgemeinheit die Ausnahme erfardern.

(4) Absatz 1 gilt nicht, soweit das Bauvorhaben den Festsetzungen eines
Bebauungsplanes im Sinne des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. August 1976 (BGBI. | S. 2256) entspricht, der mindestens die Begrenzung der
Verkehrsflachen enthalt und unter Mitwirkung der StralRenbaubehérde zustande
gekommen ist.

§28
Sonstige Beschrankungen

(1) Baurechtliche oder nach anderen Vorschriften erforderliche Genehmigungen fiir die
Errichtung oder Anderung von baulichen Anlagen an StralRen A in einer Entfernung bis zu
40 m, jeweils gemessen vom &ul3eren Rand der befestigten, fur den Kraftfahrzeugverkehr
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bestimmten Fahrbahn, dirfen nur im Einvernehmen mit der StralRenbaubehdrde erteilt
werden.

(2) Bedurfen die Bauanlagen im Sinne des Absatzes 1 keiner Baugenehmigung oder
keiner Genehmigung nach anderen Vorschriften, so tritt an die Stelle des Einvernehmens
die Genehmigung der StralRenbaubehdrde.

(3) Das Einvernehmen nach Absatz 1 und die Genehmigung nach Absatz 2 durfen nur
versagt oder mit Auflagen erteilt werden, wenn dieses flr die Sicherheit oder Leichtigkeit
des Verkehrs, insbesondere wegen der Sichtverhaltnisse, Ausbauabsichten und
Stral3engestaltung natig ist.

(4) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Voraussetzungen des 8§ 27/Abs. 4 vorliegen.

§29
Beschrankungen bei geplanten Straen

Bei geplanten StralRen A gelten die Beschrankungen der.88 27 und 28 vom Beginn der
Auslegung des Plans im Planfeststellungsverfahren an odervon dem Zeitpunkt an, zu
dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen.

§30
Entschadigung fur Bauverbote und Beschrankungen

(1) Wird durch die Anwendung der §8 27 und 28 die bauliche Nutzung eines
Grundstuckes, auf deren Zulassung hisher ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder
teilweise aufgehoben, so kann‘der Eigentimer eine angemessene Entschadigung in Geld
verlangen, soweit seine Vorbereitungen zur baulichen Nutzung des Grundstiicks in dem
bisher zulassigen Umfang furiihn an Wert verlieren oder eine wesentliche Wertminderung
des Grundsttickes eintritt. Zur Entsehadigung ist der Trager der Stral3enbaulast
verpflichtet.

(2) Im Falle des & 29 entsteht der Anspruch nach Absatz 1 erst, wenn der Plan festgestellt
Ist, spatestens jedoch vier Jahre nach der Auslegung des Planes.

§31
Verdanderungssperre

(1) Vom Beginn der Auslegung des Plans im Planfeststellungsverfahren an oder von dem
Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen,
durfen auf den vom Plan betroffenen Flachen bis zu ihrer Ubernahme durch den Trager
der Stral3enbaulast wesentlich wertsteigernde oder den geplanten StralRenbau erheblich
erschwerende Veranderungen nicht vorgenommen werden (Veranderungssperre).
Veranderungen, die in zulassiger Weise vorher begonnen worden sind,
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Unterhaltungsarbeiten und die Fortfiihrung einer bisher ausgelbten Nutzung werden
hiervon nicht berthrt.

(2) Dauert die Veranderungssperre langer als vier Jahre, so kdnnen die Eigentimer fir die
dadurch entstandenen Vermdgensnachteile vom Trager der Stralenbaulast eine
angemessene Entschadigung verlangen. Sie konnen ferner die Ubernahme der vom Plan
betroffenen Grundstiicke oder Grundstticksteile verlangen, wenn es ihnen mit Ricksicht
auf die Veranderungssperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die Grundstiicke oder
Grundstucksteile in der bisherigen oder einer anderen zulassigen Art zu nutzen. Kommt
keine Einigung uber die Ubernahme zustande, so kdnnen die Eigentiimer die Entziehung
des Eigentums an den Grundstticken oder Grundsticksteilen verlangen. Im tbrigen gilt §
35.

(3) Um die Planung einer planfeststellungspflichtigen Stral3e zu sichern, kann der fiir den
StralRenbau zustandige Senator durch Rechtsverordnung/ein Planungsgebiet festlegen.
Fur Planungsgebiete gilt Absatz 1 sinngemalR. Die Festlegung.ist auf hbchstens drei Jahre
zu befristen. Die Frist kann, wenn besondere Umstande es erfordern, durch
Rechtsverordnung auf hdchstens vier Jahre verlangert werden. Die Festlegung tritt mit
dem Beginn der Auslegung der Plane im Planfeststellungsverfahren oder zu dem
Zeitpunkt, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen,
aul3er Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vierjahresfrist nach Absatz 3 anzurechnen.

(4) Die Festlegung eines Planungsgebietes ist mit einem Hinweis auf den Eintritt der
Veranderungssperre ortsublich bekanntzumachen.

(5) Der zustandige Senator (846 Abs. 1) kann Ausnahmen von der Veranderungssperre
zulassen, wenn tUberwiegende Offentliche Belange nicht entgegenstehen.

§ 32
Vorarbeiten

(1) Eigentimer und saonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der Planung
notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen, die
vorubergehende Anbringung von Markierungszeichen und sonstige Vorarbeiten durch die
Stral3enbaubehdrde oder von ihr Beauftragte zu dulden. Wohnungen dirfen nur mit
Zustimmung des Wohnungsinhabers betreten werden. Satz 2 gilt nicht fur Arbeits-,
Betriebs- oder Geschaftsraume wahrend der jeweiligen Arbeits-, Geschéfts- oder
Aufenthaltszeit.

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszufiihren, ist dem Eigentiimer oder dem sonstigen
Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vorher bekanntzugeben. Vom Beginn und
Ende der Arbeiten ist der Eigentiimer oder sonstige Nutzungsberechtigte zu unterrichten.
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(3) Nach Abschluf3 der Vorarbeiten ist der urspriingliche Zustand wieder herzustellen; statt
dessen kann eine angemessene Entschadigung gewéhrt werden. Der Trager der
Stral3enbaulast hat dem Eigentimer oder dem Nutzungsberechtigten eine angemessene
Entschadigung zu leisten, soweit durch MaRnahmen nach Absatz 1 unmittelbare
Vermébgensnachteile entstanden sind.

§33
Planfeststellung

(1) Neue StralRen A einschlief3lich der Stral3en, fur die nach § 3 des Bremischen
Landesgesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung eine

Umweltvertraglichkeitspriufung durchzufihren ist, dirfen nur gebaut, bestehende nur
geandert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Nebenanlagen (8§ 2 Abs. 3) der
Stral3en nach Satz 1 kdnnen zum Gegenstand der Planfeststellung.gemacht werden. Bei
der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben beriihrten‘6ffentlichen und privaten
Belange einschliel3lich der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Abwagung zu
bertcksichtigen. In dem Planfeststellungsbeschlul3 sallauch dartiber entschieden werden,
welche Kosten andere Beteiligte zu tragen haben.

(2) Bebauungsplane nach dem Bundesbaugesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. August 1976 (BGBI. | S. 2256) ersetzen die Planfeststellung nach Absatz 1. Wird
eine Erganzung notwendig oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes
abgewichen werden, so ist die Planfeststellung.insoweit zusatzlich durchzufuhren.

(3) An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt
werden, wenn

1. Rechte anderer nicht wesentlich.beeintrachtigt werden oder die Betroffenen sich mit
einer Inanspruchnahme ihres\Eigentums oder eines anderen Rechts einverstanden
erklart haben,

2. mit den Tragern offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berthrt wird, dass das
Benehmen hergestellt worden ist und

3. es sich bei der Strafl3e nicht um ein Vorhaben handelt, fir das nach § 3 des
Bremischen Landesgesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung eine
Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufiihren ist.

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung; auf ihre Erteilung
finden die Vorschriften Uber das Planfeststellungsverfahren keine Anwendung. Vor
Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprifung in einem
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Vorverfahren. § 75 Abs. 4 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt
entsprechend.

(4) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fallen von unwesentlicher
Bedeutung. Falle unwesentlicher Bedeutung liegen vor, wenn

1. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein Vorhaben handelt, fir das nach 8 3 des
Bremischen Landesgesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung eine
Umweltvertraglichkeitspriufung durchzufiihren ist,

2. andere offentliche Belange nicht berihrt sind oder die erforderlichen behdrdlichen
Entscheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegen stehen und

3. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom Plan betroffenen
entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.

(5) Im Planfeststellungsbeschlul? sind dem Trager der Stral3enbaulast die Errichtung und
die Unterhaltung der Anlagen aufzuerlegen, die flr das 6ffentliche Wohl oder zur
Sicherung der Benutzung der benachbarten Grundstticke gegen Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen notwendig sind. Sind solche Anlagen mit dem
Vorhaben unvereinbar oder stehen ihre Kosten auf3er Verhaltnis zu dem angestrebten
Schutzzweck, so hat der Betroffene gegenden Trager der StralRenbaulast Anspruch auf
angemessene Entschadigung in Gelds Die 88§ 41 und 42 des
Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 15..Marz 1974 (BGBI. | S. 721) bleiben unberihrt.

(6) Ist der Planfeststellungsbeschlufd unanfechtbar geworden, so sind Anspriiche auf
Unterlassung des Vorhabensjauf Beseitigung oder Anderung der Anlagen oder auf
Unterlassung ihrer Benutzung ausgeschlossen. Treten nicht vorhersehbare Wirkungen des
Vorhabens oder der dem festgestellten Plan entsprechenden Anlagen auf die
benachbarten Grundstticke erst nach Unanfechtbarkeit des Plans auf, so kann der
Betroffene die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen verlangen, die zur Vermeidung
der nachteiligen Wirkungen nach Absatz 4 auf die benachbarten Grundsticke notwendig
sind. Sie sind dem Trager der StralRenbaulast durch Beschlul3 der
Planfeststellungsbehérde aufzuerlegen. Sind solche Anlagen mit dem Vorhaben
unvereinbar oder stehen ihre Kosten aul3er Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck,
so hat der Betroffene gegen den Trager der Stral3enbaulast Anspruch auf angemessene
Entschadigung in Geld. Soweit die Entschadigung fiir Schallschutzmal3inahmen zu leisten
ist, sind die Vorschriften des § 42 Abs. 2 und 3 des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom
15. Marz 1974 (BGBI. | S. 721) anzuwenden. Werden Anlagen im Sinne des Satzes 2
notwendig, weil nach Abschlu3 des Planfeststellungsverfahrens auf einem benachbarten
Grundstick Veranderungen eingetreten sind, so hat die hierdurch entstehenden Kosten
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der Eigentimer des benachbarten Grundstiicks zu tragen, es sei denn, dafl3 die
Veranderungen durch naturliche Ereignisse oder durch héhere Gewalt verursacht worden
sind; Satz 4 ist nicht anzuwenden.

(7) Wird mit der Durchfihrung des Planes nicht innerhalb von finf Jahren nach Eintritt der
Unanfechtbarkeit begonnen, so wird er unwirksam. Die Planfeststellungsbehdrde kann vor
Ablauf dieser Frist die Wirksamkeit des Planes um hochstens fiinf Jahre verlangern. Diese
Verlangerung ist offentlich bekanntzugeben.

(8) Im Ubrigen gelten fir die Planfeststellung die Vorschriften des Bremischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 15. November 1976 (Brem.GBI. S. 243) in der
jeweils geltenden Fassung.

(9) Planfeststellungsbehdrde, Anhérungsbehdrde und Plangenehmigungsbehdrde im
Sinne des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist‘der zustandige Senator (§ 46
Abs. 1).

§34
Vorzeitige Besitzeinweisung

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der Eigentimer oder
Besitzer, das fur den Stral3enbau benétigte Grundstick durch Vereinbarung unter
Vorbehalt aller Entschadigungsanspriiche zu Uberlassen, so hat die Enteignungsbehdrde
den Trager der StrafRenbaulast auf Antrag.nach Feststellung des Planes oder Erteilung der
Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die
Plangenehmigung mussen vollziehbar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht.

(2) Die Enteignungsbehérde hat spatestens zwei Monate nach Eingang des Antrages auf
Besitzeinweisung mit den Beteiligten mindlich zu verhandeln. Hierzu sind die
Strallenbaubehdrde und die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag
auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist betragt mindestens drei Wochen. Mit
der Ladung sind die Betroffenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag
maglichst vor der mindlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehdrde einzureichen. Sie
sind auRerdem darauf hinzuweisen, dal3 auch bei Nichterscheinen tber den Antrag auf
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende Antrage entschieden werden
kann.

(3) Soweit der Zustand des Grundstticks von Bedeutung ist, hat ihn die
Enteignungsbehdérde vor der Besitzeinweisung in einer Niederschrift festzustellen. Den
Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift zu tGbersenden.
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(4) Der Beschlul3 Gber die Besitzeinweisung soll dem Antragsteller und den Betroffenen
spatestens zwei Wochen nach der mindlichen Verhandlung zugestellt werden. Die
Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehdrde bezeichneten Zeitpunkt
wirksam. Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeitpunkt auf mindestens zwei
Wochen nach Zustellung der Anordnung tber die vorzeitige Besitzeinweisung an ihn
festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der
Trager der StraRenbaulast Besitzer. Der Trager der Stral3enbaulast darf auf dem
Grundstuck das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben ausfihren und
die dafir erforderlichen MafRnahmen treffen.

(5) Der Trager der Stral3enbaulast hat fir die durch die vorzeitige Besitzeinweisung
entstehenden Vermodgensnachteile Entschadigung zu leisten; soweit.die Nachteile nicht
durch die Verzinsung der Geldentschadigung fir die Einziehung eder Beschrankung des
Eigentums oder eines anderen Rechtes ausgeglichen werden. Art und Hohe der
Entschéadigung sind von der Enteignungsbehdrde in einem Beschlul’ festzusetzen.

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plangenehmigung.aufgehoben, so ist auch die
vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer wieder in den Besitz
einzuweisen. Der Trager der StraBenbaulast hat fur alle durch die vorzeitige
Besitzeinweisung entstandenen besonderen Nachteile Entschadigung zu leisten.

8§ 35
Enteignung

(1) Die Trager der Stral3enbaulast fur'Straf3en, die nach § 33 der Planfeststellung
unterliegen, haben zur Erfullung ihrer. Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist
zulassig, soweit sie zur Ausfiihrung eines festgestellten oder genehmigten Planes
notwendig ist. Einer weiteren'Feststellung der Zulassigkeit der Enteignung bedarf es nicht.

(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu
legen und fur die Enteignungsbehdrde bindend.

(3) Im Ubrigen gelten die Vorschriften des Enteignungsgesetzes fur die Freie Hansestadt
Bremen vom 5. Oktober 1965 (Brem.GBI. S. 129 214-a-1).

7. Abschnitt
Entschadigungsverfahren

§ 36
Entschadigungsverfahren

(1) Wird fur eine Verfigung oder Malinahme nach diesem Gesetz eine Entschadigung
beantragt, so hat die Behorde zunachst auf eine gutliche Einigung mit dem Betroffenen
hinzuwirken.
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(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Behorde tber den Antrag
durch Bescheid. Der Bescheid ist zu begrinden, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu
versehen und den Betroffenen zuzustellen.

(3) Die Entscheidung uber die Entschadigung trifft die Behoérde, die fir die die
Entschadigungspflicht auslésende Verfligung oder Mal3nahme zustandig ist.

(4) Gegen die Entscheidung Uber die Entschéadigung kénnen die Betroffenen innerhalb
eines Monats nach Zustellung des Bescheides Klage vor den ordentlichen Gerichten
erheben.

8. Abschnitt
StraBenbenennung

§37
StraBenbenennung

(1) StralRen mussen mit einem Namen gekennzeichnet sein. Mehrere Stralden in einer
Gemeinde durfen nicht mit demselben Namen bezeichnetsein.

Namen lebender Personen dirfen fur StralRennamen, soweit sie sich auf diese Personen
beziehen, nicht verwendet werden.

(2) Die Straflennamen werden von der Gemeinde bestimmit.

(3) Die Art der Stral3enschilder sowie den Ort der Anbringung bestimmt die
Strallenbaubehdrde, soweit nicht.die StralRenverkehrsbehdrde zustandig ist.

(4) Von der Benennung der StraRen C kann abgesehen werden, sofern nicht an ihnen
Bauwerke mit AufenthaltsrAumen errichtet sind.

§ 38
Namen fiir Privatwege

(1) Far Privatwege, an denen Bauwerke mit Aufenthaltsraumen errichtet sind, gilt 8 37
entsprechend, sofern sich im folgenden nichts anderes ergibt.

(2) Vor Bestimmung des Namens ist der Wegeeigentiimer zu horen.

(3) Zur Beschaffung, Anbringung und Instandhaltung der StralRennamensschilder sind die
Wegeeigenttimer verpflichtet.
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§ 38a
Hausnumerierung

(1) Fur Grundstucke, auf denen Bauwerke errichtet sind, die gewerblichen Zwecken oder
dem nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, sind von den
Gemeinden Hausnummern festzusetzen.

(2) Die Art der Nummernschilder und ihre Anbringung kénnen die Gemeinden durch
Ortsgesetz regeln. In dem Ortsgesetz kdbnnen dem Grundstiickseigentimer die Kosten der
Hausnumerierung auferlegt werden.

9. Abschnitt
StraBenreinigung

§39
StraBenreinigung

(2) Die Straf3en sind zu reinigen. Art und Umfang der Reinigung richten sich nach den
Erfordernissen der offentlichen Sicherheit und Ordnung. In diesen Rahmen gehdren zur
Reinigung auch das Beseitigen von Laub und Frichten, das Schneerdumen sowie das
Abstumpfen von Eis- und Schneeglatte auf Gehwegen, Ful3gangeriiberwegen,
Stral3eneinmindungen und gefahrlichen Fahrbahnstrecken, soweit ein nicht
unbedeutender Verkehr stattfindet.

(2) Die Straf3enreinigungspflicht ist vom-Tréager der StraRenbaulast wahrzunehmen, soweit
sie nicht nach §§ 40 bis 42 anderen RPersonen obliegt oder anderen Personen in offentlich-
rechtlich verbindlicher Weise Ubertragen worden ist.

(3) Soweit den Gemeinden nach Absatz 2 die StralRenreinigung obliegt, kénnen sie die
daraus entstehenden Kosten durch Satzungen den Anliegern (8§ 4) auferlegen.

(4) Der zustandige Senator (8 46 Abs. 1) kann durch Rechtsverordnung oder
Allgemeinverfiigung die Verwendung von Streumitteln, die sich auf den Stral3enkérper, die
Stral3enbenutzer, Pflanzenoder Gewasser nachteilig auswirken kénnen, regeln und
untersagen.

8§40
Verunreinigungen

(1) Wer eine Straf3e verunreinigt, hat die Verunreinigung unverzuglich zu beseitigen. Ist die
besondere Verunreinigung der Stral3e Folge der Benutzung eines Grundsttickes, trifft die
Verpflichtung daneben den Eigentimer, Erbbauberechtigten oder Niel3braucher dieses
Grundstuckes.
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(2) Inhaber von Betrieben, aus denen unmittelbar nach der Straf3e hin Waren zum
Verbrauch an Ort und Stelle abgegeben werden, haben den Gehweg einschliellich
unbefestigter Randstreifen und Treppen im Umkreis von 20 m von Papier und sonstigen
aus dem Warenverkauf anfallenden Abfallen sauberzuhalten. Sie sind verpflichtet,
geeignete Abfallbehalter vor ihren Betrieben anzubringen oder aufzustellen und sie
entsprechend dem Bedarf mindestens jedoch einmal taglich zu entleeren.

§41
Reinigungspflichten der Anlieger

(1) In geschlossener Ortslage obliegt den Anliegern (8 4) die Reinigung der dem
FuRgangerverkehr vorbehaltenen Straf3en und Strafl3enteile einschliel3lich der in deren
Verlauf vorhandenen Treppen jeweils fur die Stral3enstrecke vor dem angrenzenden
Grundstick und nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen.

(2) Eine geschlossene Ortslage ist vorhanden, wenn die Grundsticke im wesentlichen in
einem raumlichen Zusammenhang bebaut sind. Einzelne unbebaute Grundstiicke, zur
Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelande oder einseitige Bebauung
unterbrechen den Zusammenhang nicht. Dies _gilt nicht fir feld- und forstwirtschaftlich
genutzte Flachen.

(3) Die Reinigungspflicht besteht nicht fur Strecken der StraRen und Stral3enteile, zu
denen vom Anlieger ein Zugang nicht genemmen werden darf.

(4) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 ruhen an Werktagen in der Zeit von 20 bis 8 Uhr, an
Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr.

(5) Gegenstand der Reinigungspflicht sind

1. die von der Fahrbahniabgesetzten Gehwege jeweils bis zu einer Breite von 5 m,
jedoch mit Ausnahme der fur das Aufstellen von Kraftfahrzeugen bestimmten Teile,

2. bei StraRen ohne vonder Fahrbahn abgesetzten Gehweg ein Randstreifen
beiderseits der StralRe vor dem angrenzenden Grundstlck in einer Breite von 1,50 m,

3. die fur den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr nicht zugelassenen Strafl3en
(Wohnwege, Ful3géngerstralRen und -platze) mit Ausnahme der darin vorhandenen
Gleiszonen und Fahrbahnen fur 6ffentliche Verkehrsmittel jeweils bis zur
Stral3enmitte, héchstens jedoch bis zu einer Breite von jeweils 5 m vor dem
angrenzenden Grundstuck.
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Die Verpflichtung zum Schneerdumen und Streuen gegen Eis- und Schneeglatte ist
bei den in Nummern 1 und 3 bezeichneten Gehwegen und Stral3en auf eine Breite
von jeweils 3 m vor dem angrenzenden Grundstiick begrenzt.

(6) Der wegzurdumende Schnee ist im Falle des Absatzes 5 Nr. 1 auf dem Gehweg oder
auf dem Randstreifen zur Fahrbahn hin anzuh&aufen. Auf dem Fahrbahnrand darf der
Schnee in diesem Falle nur gelagert werden, soweit nicht fir den Ful3géngerverkehr ein
mindestens 1,50 m breiter Streifen des Gehweges verbleibt. In den in Absatz 5 Nr. 2
genannten Straf3en ist der wegzurdumende Schnee auf dem Fahrbahnrand, sofern ein
Randstreifen vorhanden ist, auf diesem zu lagern. In den in Absatz 5 Nr. 3 bezeichneten
StralRen ist der Schnee auf einem Streifen in der StralRenmitte zudagern. Auf Radwegen
darf Schnee nicht gelagert werden. An Haltestellen, Stra3eneinmundungen und
FuRgangeriberwegen sind gentigend breite Durchgange zu schaffen. Schacht- und
Hydrantendeckel sowie Uberflurhydranten sind freizuhalten; das.gleiche gilt fir
Kanalrosten und Straf3enbahnschienen im Falle der Lagerung auf dem Fahrbahnrand.
Vorbehaltlich einer Regelung nach § 39 Abs. 4 durfenSalze und salzhaltige Streumittel nur
in geringen Mengen und nur bei Glatteis sowie zum Auftauen festgetretener Eis- und
Schneerlickstande gestreut werden; bei Stral3en, in-denen Baume stehen oder die auf
anliegende begriinte oder baumbestandene Grundstiicke entwassern, durfen Salze oder
salzhaltige Streumittel nicht verwendet werden. Eis- und Schneeriickstdnde sind nach
ihrem Tauen unverziglich zu beseitigen.

(7) In Zweifelsféallen bestimmt die Ortspolizeibehdrde den Reinigungspflichtigen und
entscheidet Gber den Umfang derReinigungspflicht durch schriftlichen Bescheid.

§42
Reinigungspflichtige, Vertreter und Beauftragte

(1) Steht der Reinigungspflichtige unter elterlicher Gewalt oder Vormundschaft, so ist der
gesetzliche Vertreter verantwortlich. Das gleiche gilt bei juristischen Personen und wenn
fur den Reinigungspflichtigen ein fir die Verwaltung des Grundstlicks zustandiger Pfleger
bestellt ist. Sind mehrere fur ein Grundstick zur Reinigung verpflichtet, so trifft jeden die
volle Verpflichtung.

(2) Hat fur den Reinigungspflichtigen ein anderer der Ortspolizeibehérde gegeniber mit
deren Zustimmung durch schriftliche oder Erklarung zu Protokoll die Ausfihrung der
Reinigung Gbernommen, so ist er zur polizeimakigen Reinigung offentlich-rechtlich
verpflichtet (Vertreter). Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang der Erklarung versagt wird. Sie kann widerrufen werden, wenn die
Durchfiihrung der tibernommenen Verpflichtung unméglich wird. Ist das mit dem Vertreter
bestehende Rechtsverhdltnis beendet, so entfallt auch dessen 6ffentlich-rechtliche
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Verpflichtung. Der Reinigungspflichtige hat die Beendigung des Rechtsverhéltnisses
unverzuglich der Ortspolizeibehtrde anzuzeigen.

(3) Die Reinigungspflichtigen missen eine geeignete Person mit der Ausfiihrung der
Reinigung (8 41) beauftragen, wenn sie

1. eine Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersdnlichkeit sind,

2. nicht auf dem Grundstiick oder in seiner Nahe wohnen oder

3. wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder aus sonstigen Grinden nicht in der Lage
sind, die Pflicht zur Reinigung zu erflllen.

(4) Befinden sich auf einem Grundstiick mehrere Haushaltungen, sorhat der Anlieger den
Namen und die Anschrift des Reinigungspflichtigen oder seines Vertreters oder
Beauftragten durch Anschlag im Hausflur oder an sonst geeigneter Stelle des Gebaudes
bekanntzugeben.

10. Abschnitt
Benutzung von Privatstraflen, -wegen und -platzen

8§43
Benutzung zum Zwecke der Erholung

(1) Jedermann darf zum Zwecke der Erholung Privatwege in Wald und Flur betreten und,
soweit sich die Wege daftir eignen, mit Fahrradern ohne Motorkraft sowie
Krankenfahrstiihlen mit Elektromotor befahren. Privatwege sind auch PrivatstraRen und
Privatplatze.

(2) Das Recht nach Absatz:1 darf nur so ausgeubt werden, dal3 die Belange der anderen
Erholungsuchenden und.die Rechte der Eigentiimer oder sonstigen Nutzungsberechtigten
nicht unzumutbar beeintrachtigt werden. Die Ausiibung des Rechts erfolgt auf eigene
Gefahr. Vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften werden dadurch besondere Sorgfalts-
oder Verkehrssicherungspflichten der betroffenen Eigentimer oder sonstigen
Nutzungsberechtigten nicht begriindet.

(3) Das Benutzungsrecht gilt nicht fur Privatwege in Garten, Hofraumen und sonstigen
zum privaten Wohnbereich gehdrenden oder gewerblichen oder 6ffentlichen Betrieben
dienenden Flachen.

(4) Der Eigentumer oder sonstige Nutzungsberechtigte darf das Benutzungsrecht durch
Sperren, insbesondere Einfriedigungen, andere tatséchliche Hindernisse oder
Beschilderungen nur mit Genehmigung der zustandigen Behdrde verwehren,
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1. wenn andernfalls die zulassige Nutzung angrenzender Flachen unzumutbar behindert
oder eingeschrankt oder erhebliche Schaden entstehen wirden oder

2. wenn hierfir ein sonstiger wichtiger Grund, insbesondere zur Wahrung anderer
schutzwdrdiger Interessen von Grundstiickseigentimern oder sonstigen
Nutzungsberechtigten oder der Allgemeinheit vorliegt.

(5) Der Eigentimer oder sonstige Nutzungsberechtigte hat das Anbringen von
Markierungen und Wegetafeln zu dulden.

(6) Der Eigentiimer oder sonstige Nutzungsberechtigte hat Beeintrachtigungen, die sich
aus den vorstehenden Bestimmungen ergeben, als Eigentumsbindung im Sinne von
Artikel 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des Grundgesetzes entschadigungslos zu dulden.

11, Abschnitt
Ubergangsvorschriften

§44
Bestehende Nutzungsverhiltnisse

(1) Nutzungsrechte an Stral3en, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben
aufrechterhalten. Sie kénnen, soweit dieses zur Erfullung der Aufgaben des Tragers der
Stral3enbaulast erforderlich ist, durch Enteignung aufgehoben oder beschrankt werden.

(2) Fur Uberfahrten, die aufgrund des'8 192 der Bauordnung fur die Stadt Bremen und das
Landgebiet vom 21. Oktober 1906.(SaBremR 2130-d-9) festgesetzt oder mit schriftlicher
behordlicher Zustimmung hergestellt worden sind, gilt die Erlaubnis nach diesem Gesetz
als erteilt. In Stral3en, bei denen die.Gemeinde Trager der Stral3enbaulast ist, geht die
Unterhaltungspflicht fiir die Uberfahrt mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf den Trager der
StralRenbaulast Uber; im Gbrigen verbleibt sie beim Erlaubnisnehmer.

(3) Erlaubnisse, die nach/der StralRenordnung fir die Stadt Bremen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. September 1969 (Brem.GBI. S. 119 2183-a-1), zuletzt geandert
durch Ortsgesetz und Polizeiverordnung vom 30. Juni 1970 (Brem.GBI. S. 73), und nach
dem Ortsgesetz Uber die Inanspruchnahme und Reinigung der Stral3en in der Stadt
Bremerhaven in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1969 (Brem.GBI. S. 90)
erteilt worden sind, gelten als nach diesem Gesetz erteilt.

§45

Bestehende Regelungen liber
die Verteilung der StraBenbaulast

(1) Bestehende Regelungen uber die Verteilung der Stral3enbaulast gelten mit folgenden
Einschrankungen fort:

Seite 27 von 33



1. Die Gemeinde kann die Stral3enbaulast ibernehmen, wenn der bisherige Trager der
StraRenbaulast die Ubernahme beantragt.

2. Die Gemeinde soll die Stral3enbaulast ibernehmen, wenn dem bisherigen Trager der
StralRenbaulast die Aufrechterhaltung oder Herstellung eines dem Verkehr in dieser
Stral3e geniigenden Zustandes nicht mehr zugemutet werden kann.

3. Die Stral3enbaulast fur die bisherigen Landstral3en I. Ordnung im Gebiet der
Stadtgemeinde Bremerhaven ist gegen Ablésung der Unterhaltungslast von der
Gemeinde zu Gbernehmen. Soweit eine Stral3e den Anforderungen des Verkehrs
unter Beriicksichtigung seiner Gbersehbaren Entwicklung nicht gentgt, ist der
bisherige Trager der StralRenbaulast auf Verlangen der'Gemeindewerpflichtet, die
StralRe vor dem Ubergang der StraRenbaulast auszubauen. Mit der Ubernahme der
Stral3enbaulast geht das Eigentum an der Stral3e mit‘allensRechten und Pflichten auf
die Gemeinde uber.

(2) Die Unterhaltungspflichten fur Bestandteile und Zubehorvon StralRen bleiben
unverandert bestehen.

12. Abschnitt
Behdrden, Zustandigkeiten und Kostenfestsetzung

§46
Behorden

(1) Zustandiger Senator im Sinne dieses Gesetzes ist

1. der Senator fur das Bauwesen,

2. bei Entscheidungen nach:§18, ausgenommen die nach Absatz 3 Nr. 1, der Senator
fur Inneres und Sport.

(2) Entscheidungen der nach Absatz 1 zustandigen Senatoren, die die Hafengebiete in
Bremen oder Bremerhaven betreffen, ergehen im Einvernehmen mit dem Senator fur
Héfen, Schiffahrt und Verkehr.

(3) StralRenbaubehérden sind

1. das Amt fur StralB3en- und Briickenbau fir das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen mit
Ausnahme der Hafengebiete in Bremen und Bremerhaven,
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der Magistrat der Stadt Bremerhaven fir das Gebiet der Stadtgemeinde
Bremerhaven mit Ausnahme der Hafengebiete in Bremerhaven,

3. das Hansestadt Bremische Hafenamt fur die Hafengebiete in Bremen und
Bremerhaven nach naherer Grenzbestimmung durch den Senat.

8§47
Zustandigkeiten

(1) Soweit im einzelnen nichts anderes bestimmt ist, obliegt der Vollzug dieses Gesetzes
mit Ausnahme seiner §8 18 und 40 bis 43 den StraRenbaubehoérden.

(2) Fur die Uberwachung der Erflllung der sich aus den §8§ 18, 40:bis 42 und 43 Abs. 1 bis
3. 5 und 6 ergebenden Verpflichtungen und sich daraus ergebenden VollzugsmalRhahmen
sind die Ortspolizeibehérden zustéandig.

(3) Der Senat wird erméachtigt, die zustandige Behorde nach § 43 Abs. 4 durch
Rechtsverordnung zu bestimmen.

(4) Die Straf3enbau- und Ortspolizeibehdrden der Gemeinden nehmen die Aufgaben nach
diesem Gesetz als Auftragsangelegenheiten,wahr.

§47a
Kostenfestsetzung

(1) Sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes Kosten zu erstatten, so werden diese
einschliel3lich eines Gemeinkostenzuschlags von der Stral3enbaubehérde durch Bescheid
festgesetzt.

(2) Der Gemeinkostenzuschlag.dient der Abwélzung des mit der Durchfiihrung der
kostenpflichtigen MaRnahme unmittelbar verbundenen Verwaltungsaufwandes und betragt
zehn vom Hundert der zu erstattenden Kosten. Enthalten die zu erstattenden Kosten
Betrage fur Malinahmen an Anlagen Dritter im Straf3engrund, so sind diese Betrage bei
der Berechnung des Gemeinkostenzuschlags nicht zu bertcksichtigen.

(3) Im Ubrigen gelten fir die Kostenfestsetzung die 88 15 und 16 sowie 88 22 bis 28 des
Bremischen Gebihren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBI. S. 279 - 203-
b-I) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
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13. Abschnitt
Ordnungswidrigkeiten

§48
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

unerlaubt eine Sondernutzung (88 17, 18) an einer Stral3e ausubt oder mit einer
Gebrauchserlaubnis verbundenen Bedingungen oder Auflagen zuwiderhandelt,

einer nach § 39 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung oder Allgemeinverfligung
zuwiderhandelt, wenn die Verordnung oder Verfiigung auf diese Bul3geldbestimmung
verweist,

entgegen § 40 Abs. 1 eine Verunreinigung nicht unverzuglich‘beseitigt,

entgegen § 40 Abs. 2 der Verpflichtung zur Sauberhaltung von Gehwegen und
Randstreifen sowie zur Anbringung und Entleerung von Abfallbehéltern
zuwiderhandelt,

seine Pflicht zur Reinigung, zur Beseitigung von Laub und Friichten sowie zum
Schneeraumen und Abstumpfen von Eis-.und Schneeglatte auf den dem
FuRgangerverkehr vorbehaltenen StraRen und Stral3enteilen nach § 41 verletzt oder
dabei Uber das dort zugelassene Mal3 hinaus Salze oder salzhaltige Streumittel
verwendet,

entgegen § 43 Abs. 1 oderentgegen genehmigter Beschrankungen Privatwege
unbefugt benutzt,

entgegen § 43 Abs.4 ohne die erforderliche Genehmigung das Benutzungsrecht von
Privatwegen beeintrachtigt oder verwehrt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu3e geahndet werden.

(3) Sachlich zustandige Verwaltungsbehdrde fur die Verfolgung und Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspolizeibehérde.
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14. Abschnitt
SchluRvorschriften

§49
Aufhebung und Anderung von Vorschriften

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten folgende Vorschriften aul3er Kraft, soweit

sie nicht schon vorher gegenstandslos geworden sind:

1.

die Wegeordnung vom 28. Oktober 1909 (SaBremR 2182-a-1);

die Verordnung Uber die Einfihrung der Wegeordnung in den am 1. November 1939
mit der Stadt Bremen vereinigten Gebietsteilen vom 10.Juni 1941 (SaBremR 2182-
a-2);

das Gesetz Uber Gemeindewege und Landstra3en vom 28. Juli 1851 (Hann.G.S. Abt.
| S. 142) in seiner am 1. September 1965 geltenden Fassung (Anl. B Nr. 1 des
Zweiten Gesetzes zur Einflhrung bremischen Rechts in Bremerhaven vom 6. Juli
1965 Brem.GBI. S. 107 101-a-2);

das Gesetz, betreffend einige Abanderungen der, Wegegesetzgebung in der Provinz
Hannover vom 5. Marz 1871 (GS S. 153) (Anlage B Nr. 2 des Zweiten Gesetzes zur
Einfihrung bremischen Rechts in Bremerhaven vom 6. Juli 1965 Brem.GBI. S. 107
101-a-2);

das Gesetz, betreffend Abanderungen der Wegegesetzgebung der Provinz Hannover
vom 19. Marz 1873 (GS S. 129) (Anlage B Nr. 4 des Zweiten Gesetzes zur
Einfuhrung bremischen‘Rechtsin Bremerhaven vom 6. Juli 1965 Brem.GBI. S. 107
101-a-2);

das Gesetz Uber die' Reinigung offentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (GS S. 187)
(Anlage B Nr. 13 des Zweiten Gesetzes zur Einfihrung bremischen Rechts in
Bremerhaven vom 6. Juli 1965 Brem.GBI. S. 107 101-a-2);

das Gesetz Uber die einstweilige Neuregelung des Stral3enwesens und der
Stral3enverwaltung vom 26. Méarz 1934 (SaBremR-ReichsR 91-a-1);

die Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes uber die einstweilige Neuregelung
des Stral3enwesens und der Stral3enverwaltung vom 7. Dezember 1934 (SaBremR-
ReichsR 91-a-2);
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9. die Verordnung Uber die StraRenverzeichnisse vom 27. September 1935 (SaBremR-
ReichsR 91-a-3);

10. die 88 1 bis 4 mit Ausnahme von 8§ 2 Abs. 3 und 4 und die 88 7 bis 11 und 30 der
StralRenordnung fur die Stadt Bremen in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.
September 1969 (Brem.GBI. S. 119 2183-a-1), zuletzt gedndert durch Ortsgesetz
und Polizeiverordnung vom 30. Juni 1970 (Brem.GBI. S. 73);

11. der § 9 Abs. 1 Buchstabe c) und Absatz 2 des Ortsgesetzes Uber Ortsamter und
Aul3enstellen der bremischen Verwaltung vom 22. Juni 1971 (Brem.GBI. S. 170
2011-b-1);

12. die 88 2 bis 5, mit Ausnahme von § 3 Abs. 3 Buchstaben a) bis.e) und Abs. 4 und die
88 8, 9 und 11 des Ortsgesetzes uber die Inanspruchnahme und Reinigung der
StralRen in der Stadt Bremerhaven in der Fassung«der Bekanntmachung vom 14. Juli
1969 (Brem.GBI. S. 90);

13. die 88 2, 3 und 18 der Polizeiverordnung tiber die offentliche Ordnung und
Reinlichkeit in der Stadt Bremerhaven vom 18.April 1962 (Brem.GBI. S. 134), zuletzt
geandert durch die Polizeiverordnung zur Angleichung von Bul3geldvorschriften in
Polizeiverordnungen an das Gesetz4ber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in
Bremerhaven vom 14. November1968 (Brem.GBI. S. 195).

(2) [Anderungsanweisung zu 8 4 Abs. 1 Nr. 1 des Feldordnungsgesetzes vom 13. April
1965 (Brem.GBI. S. 71 45-b-1).]

(3) 8 2 Absatze 3 und 4 der StraRenordnung fur die Stadt Bremen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. September 1969 (Brem.GBI. S. 119 2183-a-1), zuletzt geandert
durch Ortsgesetz und Polizeiverordnung vom 30. Juni 1970 (Brem.GBI. S. 73), und § 3
Abs. 3 Buchstaben a)bis e) und Abs. 4 des Ortsgesetzes uber die Inanspruchnahme und
Reinigung der Stral3en in der Stadt Bremerhaven in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1969 (Brem.GBI. S. 90) treten erst zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eines fir
den jeweiligen Geltungsbereich der genannten Vorschriften nach § 18 Abs. 9 erlassenen
Ortsgesetzes aul3er Kraft.

(4) Bis zum Inkrafttreten eines nach § 18 Abs. 2 Satz 3 erlassenen Ortsgesetzes gelten die
in § 24 Abs. 2 der StralRenordnung fur die Stadt Bremen vom 10. Mai 1960 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. September 1969 (Brem.GBI. S. 119 2183-a-1), zuletzt
geéandert durch Ortsgesetz und Polizeiverordnung vom 30. Juni 1970 (Brem.GBI. S. 73),
und 8§ 12 der Polizeiverordnung uber die 6ffentliche Ordnung und Reinlichkeit in der Stadt
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Bremerhaven vom 18. April 1962 (Brem.GBI. S. 134), zuletzt gedndert durch die
Polizeiverordnung zur Angleichung von Bul3geldvorschriften in Polizeiverordnungen an
das Gesetz tUber Ordnungswidrigkeiten (OWIiG) in Bremerhaven vom 14. November 1968
(Brem.GBI. S. 195), bezeichneten Hafengebiete als Gebiete im Sinne von § 18 Abs. 2 Satz
2.

(5) Auler den in Absatz 1 genannten Vorschriften, jedoch mit Ausnahme der in den
Abséatzen 2 und 3 aufgefiihrten Bestimmungen, tritt mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
alles entgegenstehende oder inhaltsgleiche Recht aul3er Kraft.

§50
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 2. Januar 1977 in Kraft.
Bremen, den 20. Dezember 1976

Der Senat

Seite 33 von 33



	Bremisches Landesstraßengesetz (BremLStrG)
	1. Abschnitt Einleitende Bestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Begriff der Straße
	§ 3 Einteilung der Straßen
	§ 4 Anlieger

	2. Abschnitt Widmung
	§ 5 Widmung
	§ 6 Umstufung
	§ 7 Entwidmung
	§ 8 Ansprüche des Anliegers bei Bau, Änderung, Umstufung oder Entwidmung von Straßen

	3. Abschnitt Straßenbau und -unterhaltung 
	§ 9 Hoheitsverwaltung
	§ 10 Straßenbaulast
	§ 11 Träger der Straßenbaulast
	§ 12 Bautechnische Sicherheit
	§ 13 Kreuzungen mit Gewässern
	§ 14 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern

	4. Abschnitt Straßenbenutzung
	§ 15 Gemeingebrauch
	§ 16 Beschränkungen des Gemeingebrauchs
	§ 17 Überfahrten
	§ 18 Sondernutzungen
	§ 19 Nutzungen nach bürgerlichem Recht
	§ 20 Kostentragung für besondere Maßnahmen an Straßen
	§ 21 Folgenbeseitigungspflicht

	5. Abschnitt Schutzmaßnahmen und Duldungspflichten 
	§ 22 Sichtflächen
	§ 23 Schutzmaßnahmen
	§ 24 Böschungen und Verankerungen
	§ 25 Umleitungen
	§ 26 Duldungspflichten des Anliegers

	6. Abschnitt Besondere Vorschriften für Straßen A und UVP-pflichtige Straßen
	§ 27 Bauverbote
	§ 28 Sonstige Beschränkungen
	§ 29 Beschränkungen bei geplanten Straßen
	§ 30 Entschädigung für Bauverbote und Beschränkungen
	§ 31 Veränderungssperre
	§ 32 Vorarbeiten
	§ 33 Planfeststellung
	§ 34 Vorzeitige Besitzeinweisung
	§ 35 Enteignung

	7. Abschnitt Entschädigungsverfahren
	§ 36 Entschädigungsverfahren

	8. Abschnitt Straßenbenennung
	§ 37 Straßenbenennung
	§ 38 Namen für Privatwege
	§ 38a Hausnumerierung

	9. Abschnitt Straßenreinigung
	§ 39 Straßenreinigung
	§ 40 Verunreinigungen
	§ 41 Reinigungspflichten der Anlieger
	§ 42 Reinigungspflichtige, Vertreter und Beauftragte

	10. Abschnitt Benutzung von Privatstraßen, -wegen und -plätzen 
	§ 43 Benutzung zum Zwecke der Erholung

	11. Abschnitt Übergangsvorschriften
	§ 44 Bestehende Nutzungsverhältnisse
	§ 45 Bestehende Regelungen über die Verteilung der Straßenbaulast

	12. Abschnitt Behörden, Zuständigkeiten und Kostenfestsetzung 
	§ 46 Behörden
	§ 47 Zuständigkeiten
	§ 47a Kostenfestsetzung

	13. Abschnitt Ordnungswidrigkeiten
	§ 48 Ordnungswidrigkeiten

	14. Abschnitt Schlußvorschriften
	§ 49 Aufhebung und Änderung von Vorschriften
	§ 50 Inkrafttreten



